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l Planungsanlaß

Der Rat der Ortsgemeinde Wattenheim hat die 6. Änderung des rechtskräftigen

Bebauungsplanes "Am Friedhof' beschlossen, um für den gesamten räumlichen

Geltungsbereich die textlichen Festsetzungen zu vereinheitlichen. Diese Maßnahme wird

insbesondere aufgrund er vorangeganen Änderungen (3. bis 5. Änderung) erforderlich, da hier

für räumliche Teilbereiche des Bebauungsplanes die textlichen Festsetzungen modifiziert

wurden. Die vorliegende 6. Änderung des Bebauungsplanes "Am Friedhof' dient damit der

Planklarheit- und gleichheit.

2 Lage und Größe des Plangebietes

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ,,Am Friedhof' wird nachfolgend dargestellt. Das

Plangebiet liegt östlich des Ortskems von Wattenheim, südlich der Friedhofstraße und

westlich des Mühlenweges. Das Plangebiet umfäßt ca. 2,80 ha.
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Gem. Wattenheim, BP "Am Friedhof' 6. Änd. / Übersichtskarte Räumlicher Geltungsbereich
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3 Situation der Bauleitplanung

Der Bebauungsplan "Am Friedhof' ist inklusive der 2. Änderung rechtskräßig. Die 3. bis 5

Anderung beHlnden sich noch im Verfahren.

4 Bestand

Das Plangebiet ist z.T. bereits bebaut. Die überwiegenden Flächen sind jedoch unbebaut

5 Anderungsabsicht

5.1 Textliche Festsetzungen

Die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes ,,Am Friedhof', Stand nach der 2.

Änderung, sollen durch die vorliegende 6. Änderung des Bebauungsplanes fur den gesamten

Geltungsbereich vereinheitlicht werden.

Entsprechend den textlichen Festsetzungen insbesondere zur 4. und 5. Änderung des

Bebauungsplanes "Am Friedhof' werden fur den gesamten räumlichen Geltungsbereiches des

Bebauungsplanes eine planungsrechtliche textliche Festsetzung und eine baugestalterische

textliche Festsetzung (nach $ 86 LBauO) ergänzt bzw. modifizeirt. Diese werden nachfolgend

erläutert. Dabei folgt die Bezifferung der Gliedertmg der neuen textlichen Festsetzung zum

Bebauungsplan ,,Am Friedhof'

S.'3 Kniestöcke (Maß zwischen dent Schnittpunkt der Äußenkante des Gebätldes mit der
Oberkante Rohbaufußboden des Dachgeschosses ulm der Oberkante Dachhaut) sind itber
dem 1. Vollgeschoß bis zu einer Höhe von ma:cimat 1,20 m ztttässig. Über dent 2. Voltgeschoß
sind Kniestöcke utlztttässig.

6.3 Dachgauben, Dacheinschnitte und Dachterrclssen sind nur über dem 1. Vollgeschoß ttttd
mit einem Mindestabstand von l,SO m zum Ortgangzulässig. Über dem 2. Vollgeschoß sind
sie unztttässig. Dachgattben sind nur in kteinteiligen Formen ztllässig, die gestcltterisch mit
dern Gebäude vereinbar sind. Die Gesamtbreite der Dachaulfbauten darfnicht größer cats die
halbe Dachbreite sein.

Zu 5.3 u. 6.3) Die planungsrechtliche Festsetzung 5.3 und die baugestalterische Festsetzung

6.3 dienen der harmonischen Gestaltung des Siedlungsbildes. Durch die Zulässigkeit eines

Kniestockes von max. 1,20 m Höhe nur oberhalb des 1. Vollgeschosses wird eine

unharmonische Dimensionierung der Gebäude verhindert. Das gleiche gilt auch fur die

Vorgaben zur Anordnung von Dachaufbauten. Darüber hinaus wurden hier auch

architektonische Gesichtspunkte berücksichtigt, die ebenfalls das -Siedlungsbild stark
beeinflussen können.
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5.2 Weitere Änderungen

Weitere Änderungen sind nicht vorgesehen

6 Auslegungsvermerk

Die Entwurfsbegründung hat zusammen mit dem Entwurf der Bebauungsplanänderung

(Textliche Festsetzungen einschließlich der Baugestalterischen Festsetzungen gemäß $ 86

LBauO -örtliche Bauvorschriften-) in der Zeit vom 26.10.1998 bis 26.11.1998 öffentlich

ausgelegen. Während der öffentlichen Auslegung wurden keine Anregungen oder Bedenken

vorgebracht.

7 Abschließender Verfahrensvermerk

Die Planbegründung hat dem Satzungsbeschluß vom ..2igl..JXH:..1999 zugrunde gelegen

P .?: . .ttR?: . .199.9
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